
Mindestanforderung an Ausbildungslehrplan gemäß IATA Tabelle 1.5  
 

Aspekte und Mindestanforderungen 
„Gefahrgut im Lufttransport“ mit denen Sie 

vertraut sein müssen 

Versender 
und 

Verpacker 

Spediteure Luftverkehrsgesellschaften und 
Ground Handligs Agenten 

 

Sicher-
heits- 

personal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Allgemeine Philosophie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Beschränkungen ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Allgemeine Anforderungen für den 
Versender ●  ●   ●       

Klassifizierung ● ● ●   ●      ● 
Gefahrgutliste ● ● ●   ●    ●   
Allgemeine Verpackungsanforderungen ● ● ●   ●       
Markierung und Kennzeichnung  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Versendererklärung und andere wichtige 
Dokumente ●  ● ●  ● ●      

Annahmeverfahren      ●       
Erkennen von verstecktem Gefahrgut ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Lagerungs- und Beladungsverfahren     ● ●  ●  ●   
Information an den Luftfahrzeugführer      ●  ●  ●   
Bestimmungen für Passagiere und 
Besatzungsmitglieder ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Verfahren bei Notfällen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 
Schlüssel: 
01 Versender, Agenten des Versenders, einschließlich Personal von 

Luftverkehrsgesellschaften, die als Versender handeln und Personal von 
Luftverkehrsgesellschaften die Gefahrgut als Comat (Dienstfracht/Dienstpost) 
bereitstellen. 

02 Verpacker 
03 Personal von Spediteuren, das an der Behandlung von Gefahrgut beteiligt ist. 
04 Personal von Spediteuren, das an der Abwicklung von Fracht, Post oder Vorräten 

(die keine gefährlichen Güter enthalten) beteiligt ist. 
05 Personal von Spediteuren, das an der Abfertigung von, Lagerung und Beladung von 

Fracht, Post oder Vorräten beteiligt ist. 
06 Personal von Luftfahrtunternehmen und Frachtabfertigungsdienstleistern, das 

Gefahrgut annimmt 
07 Personal von Luftverkehrsgesellschaften und Frachtabfertigungs- Agenten, das 

Fracht, Post (die keine gefährlichen Güter enthalten) annimmt. 
08 Personal von Luftverkehrsgesellschaften und Frachtspediteuren, das an der 

Handhabung, Lagerung sowie dem Ein-und Ausladen von Fracht, Post, Vorräten und 
Gepäck verantwortlich sind. 

09 Personal der Passagierabfertigung 
10 Mitglieder der Cockpitbesatzung, Lademeister, Mitarbeiter der Ladeplanung und 

Flugdienstberater/Flug-Dispatcher 
11 Besatzungsmitglieder (andere, als Mitglieder der Cockpitbesatzung) 
12 Personal der Sicherheitskontrolle, das mit der Überprüfung von Passagieren und 

deren Gepäck und Fracht, Post und Lagerbeständen beauftragt ist, wie 
Sicherheitskontrolleure, deren Vorgesetzte und Personal, das mit der Umsetzung von 
Sicherheitsvorschriften beauftragt ist.  

 


